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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
der

IBU-tec advanced materials AG
mit Sitz in Weimar

ISIN DE000A0XYHT5
WKN A0XYHT

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der 
IBU-tec advanced materials AG ein, 

die am Dienstag, den 30. April 2019, um 10:00 Uhr MESZ, im 

Seminargebäude der Weimarhalle,
Unesco-Platz 1,
99423 Weimar

stattfindet.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der IBU-tec  
advanced materials AG zum 31. Dezember 2018, des Lageberichts 
für die IBU-tec advanced materials AG und des Berichts des  
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 

 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab-
schluss bereits gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festge-
stellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1 
deshalb keinen Beschluss zu fassen. 

2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 
erzielten Bilanzgewinn von EUR 11.331.962,73 wie folgt zu verwen-
den: 

 a.  Ein Betrag von EUR 0,20 je am Tag der Hauptversammlung ge-
haltener Aktie wird an die Aktionäre als Dividende ausgeschüt-
tet. Dies entspricht einem Gesamtbetrag von EUR 800.000,00.

 b.  Der verbleibende Betrag des Bilanzgewinns wird auf neue 
Rechnung vorgetragen. Dies entspricht einem Gesamtbetrag 
von EUR 10.531.962,73.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2018

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 
amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses Geschäftsjahr 
Entlastung zu erteilen.
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4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäfts-
jahr Entlastung zu erteilen. 

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Grimmaische Straße 25, 04109 Leipzig, zum 
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimm-
rechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind nur Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesell-
schaft in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache 
angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. 
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts ist dabei durch eine in Textform (§ 126b 
BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung 
des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz nachzuweisen. 
Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des  
21. Tages vor der Hauptversammlung, 0:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Ge-
sellschaft, d.h. auf den 9. April 2019, 0:00 Uhr MESZ, beziehen. Sowohl 
die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der 
Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zu-
gehen, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung 
jeweils nicht mitzurechnen sind, d.h. spätestens bis zum 23. April 2019, 
24:00 Uhr MESZ, unter nachfolgender Adresse:

IBU-tec advanced materials AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versamm-
lung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den 
Nachweis erbracht hat. 

Eintrittskarten

Die Aktionäre werden gebeten, das ihnen über das depotführende  
Institut zugesandte Formular zur Eintrittskartenbestellung zu benut-
zen. Nach rechtzeitiger Anmeldung und Erbringung des Nachweises 
des Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die 
Hauptversammlung übersandt. 
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Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung unter ent-
sprechender Vollmachtserteilung auch durch Bevollmächtigte, z.B. die 
depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung, einen von der Gesell-
schaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter oder 
eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch im Fall einer 
Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein 
fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden 
Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als 
eine Person, so kann die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG 
eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Be-
vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform 
(§ 126b BGB). § 135 AktG bleibt unberührt. Aktionäre können für die 
Vollmachtserteilung das Vollmachtsformular verwenden, das sie nach 
der Anmeldung zusammen mit der Eintrittskarte erhalten, oder das 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.ibu-tec.de/
investor-relations/hauptversammlung verfügbare Vollmachtsformular 
benutzen; möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Voll-
macht in Textform ausstellen.

Wird ein Kreditinstitut, ein nach §§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG den 
Kreditinstituten gleichgestelltes Institut oder Unternehmen, eine  
Aktionärsvereinigung oder eine der Personen, für die nach § 135  
Abs. 8 AktG die Regelungen des § 135 Abs. 1 bis 7 AktG sinngemäß 
gelten, bevollmächtigt, so ist die Vollmachtserklärung von dem Bevoll-
mächtigten nachprüfbar festzuhalten; die Vollmachtserklärung muss 
zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung 
verbundene Erklärungen enthalten. Bitte stimmen Sie sich, wenn Sie 
ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes der in  
§ 135 AktG gleichgestellten Institute, Unternehmen oder Personen be-
vollmächtigen wollen, mit diesen über die Form der Vollmacht ab.

Die Erklärung der Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, ihr 
Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber einem 
Bevollmächtigten erklärten Vollmacht, bzw. deren Widerruf muss  
entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtig- 
ten vorgewiesen werden oder der Gesellschaft unter der folgenden  
Adresse zugehen:

IBU-tec advanced materials AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 633
E-Mail: ibu-tec@better-orange.de

Wir bieten unseren Aktionären an, sich bei den Abstimmungen in der 
Hauptversammlung durch von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter vertreten zu lassen. Hierfür legt die Gesellschaft fol-
gende Regelungen fest: Die Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimm-
recht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen zu den 
einzelnen Gegenständen der Tagesordnung ausüben. Ohne solche 
ausdrücklichen Weisungen werden die Stimmrechtsvertreter das 
Stimmrecht nicht ausüben bzw. sich der Stimme enthalten. Für die Be-
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vollmächtigung unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen kann – ab-
gesehen von der Vollmachtserteilung während der Hauptversammlung 
durch Verwendung des Formulars, das in der Hauptversammlung zur 
Verfügung gestellt wird – ausschließlich das zusammen mit der Ein-
trittskarte zugesandte oder das auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung 
verfügbare Vollmachts- und Weisungsformular verwendet werden. Die 
Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen), ihr Widerruf und der Nach-
weis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
Textform (§ 126b BGB). Vollmachten für die Stimmrechtsvertreter 
unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen müssen - sofern die Voll-
machten nicht während der Hauptversammlung durch Verwendung 
des Formulars, das in der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt 
wird, erteilt werden - aus organisatorischen Gründen bis spätestens 
zum 29. April 2019, 24:00 Uhr MESZ, bei der Gesellschaft unter oben 
genannter Adresse eingehen:

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 
127 AktG

Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen 
(vgl. § 126 AktG). Dies gilt auch für Vorschläge zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern (sofern diese Gegenstand der Tagesordnung sind) 
oder von Abschlussprüfern (vgl. § 127 AktG). Gemäß § 126 Abs. 1 AktG 
sind Anträge von Aktionären den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten  
Berechtigten (dies sind u. a. Aktionäre, die es verlangen) unter den 
im Gesetz genannten Voraussetzungen im gesetzlichen Umfang zu-
gänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der 
Hauptversammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen 
Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten 
Punkt der Tagesordnung an die unten stehende Adresse übersandt 
hat. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind 
nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit der  
15. April 2018, 24:00 Uhr MESZ. Ein Gegenantrag braucht nicht zugäng-
lich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände ge-
mäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt. 

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung 
Gegenanträge oder Wahlvorschläge zu den verschiedenen Tagesord-
nungspunkten auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft 
zu stellen, bleibt unberührt. Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträ-
ge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht über-
mittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, 
wenn sie dort mündlich gestellt werden.

Etwaige Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG sowie Wahlvor-
schläge gemäß § 127 AktG und sonstige Anfragen sind ausschließlich 
an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

IBU-tec advanced materials AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 666
E-Mail: antraege@better-orange.de
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Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktio-
nären (einschließlich des Namens des Aktionärs und - im Falle von 
Anträgen - einer etwaigen Begründung) werden nach ihrem Eingang 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.ibu-tec.de/
investor-relations/hauptversammlung zugänglich gemacht. Etwaige 
Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genann-
ten Internet-Adresse zugänglich gemacht. 

Informationen zum Datenschutz 

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Haupt-
versammlung folgende Kategorien personenbezogener Daten ihrer 
Aktionäre: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), ggf. 
Kontaktdaten des vom jeweiligen Aktionär benannten Aktionärsver-
treters, Informationen über die von jedem einzelnen Aktionär gehal-
tenen Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die 
Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1  
lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbei-
tung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die 
Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der 
Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Ver-
arbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten 
unerlässlich. Ohne Angabe ihrer personenbezogenen Daten können 
sich die Aktionäre der Gesellschaft nicht zur Hauptversammlung an-
melden.

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die 
Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:

IBU-tec advanced materials AG
Hainweg 9-11
99425 Weimar
Telefon: +49 (0)3643 8649 0
Telefax: +49 (0)3643 8649 32
E-Mail: mail@ibu-tec.de

Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betref-
fen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahms-
weise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von 
der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen 
der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hier-
bei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, 
wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die 
Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, 
der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist.

Die oben genannten Daten werden drei Jahre nach Beendigung der 
Hauptversammlung gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung 
der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Ent-
scheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptver-
sammlung erforderlich.

Die Aktionäre haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, 
die über sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft  
zu erhalten. Zusätzlich haben die Aktionäre das Recht auf Berichti-
gung sie selbst betreffender unrichtiger Daten, das Recht, die Ein-
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schränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten 
zu verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbei-
teten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit 
dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen 
Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus 
haben die Aktionäre das Recht auf Übertragung sämtlicher von ihnen 
an die Gesellschaft übergebener Daten in einem gängigen Dateiformat 
(Recht auf „Datenportabilität“). 

Zur Ausübung ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail des  
jeweiligen Aktionärs an: datenschutz@ibu-tec.de

Darüber hinaus haben die Aktionäre auch das Recht zur Beschwerde 
bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.

Den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft erreichen Sie unter  
folgender Adresse:

IBU-tec advanced materials AG
Hainweg 9-11
99425 Weimar
Telefon: +49 (0)3643 8649 50
Telefax: +49 (0)3643 8649 32
E-Mail: datenschutz@ibu-tec.de

Weimar, im März 2019

IBU-tec advanced materials AG 
Der Vorstand
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Anfahrt
 VON DER AUTOBAHN A4*
Autobahnabfahrt Weimar: rechts abbiegen auf die B 85 Richtung Weimar. 
In Weimar den Ausschilderungen in das Stadtzentrum folgen. Die Tiefgarage des 
congress centrum neue weimarhalle ist ausgeschildert und führt Sie direkt zur 
Weimarhalle. Einfahrt Tiefgarage auf der rechten Straßenseite (ca. zehn Minuten 
Fahrtzeit ab Autobahnabfahrt).

 VON DER B7 AUS JENA*
Der Ausschilderung der Tiefgarage congresss centrum neue weimarhalle 
folgen. Einfahrt der Tiefgarage auf der linken Straßenseite (Fahrzeit ab 
Ortseingang ca. fünf Minuten).

 VON DER B7 AUS ERFURT*
Der Ausschilderung der Tiefgarage des congress centrum neue weimarhalle  
folgend ins Stadtzentrum. Einfahrt Tiefgarage auf der rechten Straßenseite  
(ca. zehn Minuten Fahrtzeit ab Ortseingang).

*Wegen den Bauarbeiten zum neuen Bauhaus-Museum in der Nachbarschaft  
zur Weimarhalle kann es zu Änderungen kommen. Bitte beachten Sie die aktuelle 
Ausschilderung. 

PARKMÖGLICHKEITEN
In der Tiefgarage des congress centrum neue weimarhalle.

 MIT DER DEUTSCHEN BAHN
mit dem Bus: Haltestellen vor dem Bahnhof, Linien 1, 2, 3, 7 Richtung  
Goetheplatz, an der Haltestelle Hauptpost/Goetheplatz aussteigen. Entgegen der 
Fahrtrichtung ein kurzes Stück der Karl-Liebknecht-Straße folgen, vorbei an der 
Hauptpost (ca. 50 Meter) und nach links in die Schwanseestraße einbiegen, nach 
ca. zehn Metern auf der rechten Seite die Toreinfahrt zum UNESCO-Platz unter-
queren.

zu Fuß: der Carl-August-Allee folgen, über den Rathenauplatz vorbei am Neuen 
Museum gehen, am Weimarplatz vorbei, dann ist das congress centrum neue 
weimarhalle bereits zu sehen.
 
Angaben unter Vorbehalt
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D


